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3. Die Königlichen Regierung-Prüsidente»» w^t>«n chimlichst daraus Podachl nehmen, daß Beornkc und sonstige von -öffentlichen Be­
hörden beschäftigte Personen, weiche daS Ehrenamt cme> Zählers üternehmen, an, 1. m:d 3. Degnnber d. IS. nach Möglichkeit von ihrer 
sonstigen dienstlichen Acschästignny rnibnnden werden, sowie aast L<>:r..nstn!jrl»gen. welche den Stand der ortSann'eseudrn Bevölkerung varübee- 
gchend wrseml'ch verändern iöimen. ivic 'öfieniki.-in! Verionrinstmyen und Feste, Zahrmärns, 2rnvpei>:närsche, GerichtSsihnng.'r, ». Z. w. zur Zeit 
der Zahlung n.cht stattnnde;,.

Q Daö tsöuieliche statistische Bureau in Berlin.
Da? Königliche statistische Bureau hat die ihm zugesendeten ZLHlvapiere einer Pnrftrng zu unterwerfen und die etwa erforderliche» 

Verrchtizungen und Ergänzungen zu veranlo.sirr.. Die Kreis- und Ortsbchärdcn sind ver-pflichtst die bezüglichen Ersuchen n>it Pünktlichkeit 
und tdunlichster Bcschleunigrmg zu erledigen.

Bert in, im Mai lstst-C».
Der Mim^c des Innern.

Frhr. dost Rstkinbälien.

?5. B-ährrische Dr,Ik§.Mlttugsdsrschnftts und -Ferm-rlsre.

Kliniftrtkch Bayern. Formular I.
<Zöh,'ung4lisie.)

VL!kzr;8hl!kN8 vbM !. NrzeWbrr l996.

Zahlr-mgöttsts Nr.
LlermaltungZbczir?

«Brz'rk-^a'r:. unniittelbare Srcs!)

Geu>.eittdr-----------------------

Drtschaf:__________________________________________________ Hr.vöi,ummrr .-------------------------------------------------------------------------

Atr dir ch<stAnst r,! tu n st -s'üo rkiinLr.
Die Vd!?'Sjäs»»nngen dienen zur Förderung k-.-meinnünigor und wissrnschaftticher Zwecke und bilden eine der wesentlichsten Grundsätze», 

einer rvolstgeordnew-i Staataverwaltun-g. Die Lo'kezo.hl ist insvesendcre mnsigsbend für d-s Vertretung der bar eftschen Bevölkerung iiu 
Teutschen ch'.'.chel?.g, sowie für die Veriaeiulnz gemeinschaftlicher Lasten und Borth'st"; im Teutjchcn Reich«. Für dir bei dieser Zähluna über 
dis Persönlichkeit drö Knzeink» gewanrunen Rachrichren ist das Amt-ögeh-.imnisi zu rvuhren. Sie werden nur zu statistischen Ausaurrnen- 
st.'lui.gtr., rrich: r„ .ruderen Zwecken b-enutzt werden.

Die Hauehaltung.no.stand? werden dringend ersucht, gegenwärtige ZähliingSltste auf Grund der hier folgenden Anleitung gewissenhaft 
auszufüllen und zum Abholen bereit zu halten. Diejenigen HaushaltungSvorsrande oder deren Stellvertreter, weiche verhindert sind, die Ein­
träge selbst vorzunehmen, werden ersucht, dem die Zäl lnngöl.ste abholenden Zähler die «rfvr-rrirchen Aufschlüsse vollständig zu ertheile:;.

Zahsrezir? bkr-, 

Strasse ____

A U- l e!
i. Berthelftlirg der Zählvngelisftn.

Für jede Ha » r-ho. Gang wird eine besonbere ZählungSlisie bestimmt, 
ilnter Haushaltung und die zu einer Wohn- und hanöwirihschaft'ichen 
Gemeinschaft vereinigten Personen zu verstehen. lP.r.rr HanShastrmg 
gleich geachtet werden einzeln lebende Personen, dir eine besondere 
Wohnung innehaben und eine eigene Hau-rwirrhschoK führen. Andere 
alleinstehende Vers anen, z. B. Znnmrrubmietber ohn; eigene HauS- 
wirthtchnst, Schiasgänger u. s. w. gehören zu der Haust-alunrg, bei 
welcher sie wohnen und welche für sie die Han-'.r>.r-hsch,ifc sühnt, auch 
wenn s.o in derselben keine Beköstigung empfangen.

Dir HansbaltmigSvorstände haben dafür Sorge zu -ragen, daß 
kein« der Personen, welche sich in. den von ihnen benagten oder 
weiter vermusthelen Rannllichkeiren befinden, bei der Zahlung Über­
gängen werde.

>

i L n g.

Die Gäste in Ga.rhau fern und Herbergen. sowie die Insassen 
von Anstalten aller Art (Koiernen, Klöstern, Erzichungs-, Ver- 
sorgnngs-. Armen., ftcanlen-, Straf.-».-,stalten, Geftfngnisjcn '.». s. w.) sind 
unter einer entsprechenden Nebsrk'chrin en-weder i»: besonderen 
Zöbl-mgönsten oder zusammen mit der HanSdcr,t»ng des Gastgebers 
oder Borsteherö »Pcrwtttrrr», Anssteherö r». '. w.) der Anschlt, jedoch 
deutlich von dieser getrennt. zu verzeichnen. Das AnsialtSversvnnl 
(Matter, »böchinrren :c.) ist »ich; bei den Gästen und AnsialtSinsafse«, 
g-.ndern d.st der .ssauohaltung des Eastgebecs, Ai'.stallsvorstkhtrs rc., 
oder kür sich besonders atnchuruhren; insoweit sich aber unter dem 
Anstc!iPersonal H-nir-vatrunge:, oder einzelne Personen mit eigener 
Hanöirirthiwafi befinden, ist für diese je eine besondere HMungsüfte 
auSzusüÜen.

Wie die st-usünnwaaste und A;'stal:öin>as,en sind auch die Fahr-


